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Gesuch um Reduktion des Elternbeitrages für den Musikschulunterricht 

 

Personalien des/der Antragsteller/in 

 

 
Antragesteller/in – Person 1 

Alleinerziehend:  JA  / NEIN  

 Verheiratet mit Person 2 

im gemeinsamen Haushalt lebend 

Name u. Vorname Ehepartner/in: 

Name   

Vorname  

 Nicht verheiratet mit Person 2 

im gemeinsamen Haushalt lebend 

Name u. Vorname Partner/in: 

Adresse   

E-Mail   Partner/in ist Vater/Mutter des Kindes 

Telefon  
 Partner/in ist nicht Vater/Mutter des 

Kindes 

 

 

 

Personalien der Kinder 

Geben Sie die Kinder an, die beim Musikschulunterricht angemeldet sind. 

Name / Vorname Instrument Musiklehrperson 

   

   

   

   

 

 

Reduktionsmöglichkeiten nach Höhe des steuerbaren Einkommens: 

Bis CHF 30‘000.— Kostenbefreiung 90% 

Von CHF 30‘001.— bis CHF 39‘000.— Kostenbefreiung 80% 

Von CHF 39‘001.— bis CHF 44‘000.— Kostenbefreiung 60% 

Von CHF 44‘001.— bis CHF 47‘000.— Kostenbefreiung 40% 

Von CHF 47‘001.— bis CHF 49‘000.— Kostenbefreiung 20% 

Ab CHF 49‘001.— keine Kostenbefreiung 
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Wichtige Hinweise zur Berechnung und Antragstellung: 

• Beim steuerbaren Einkommen werden Liegenschaftsunterhaltskosten sowie Einkäufe in die 
Pensionskasse, die in der Steuerveranlagung in Abzug gebracht wurden, nicht berücksichtigt. 

• Bei vorhandenem Vermögen entscheidet die Gemeinde situationsbedingt über einen möglichen 
teilweisen Erlass. 

• Eine allfällige Gewährung des Sozialtarifs wird erst ab dem Eingangsdatum des vollständigen 
Gesuchs bei der Abteilung Finanzen für das nächste Semester berücksichtigt. Die Reduktion wird 
pro Kind nur für 1 Instrument mit 25 Minuten oder Gruppenunterricht gewährt. 

• Der Sozialtarif muss für jedes Schuljahr neu durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
beantragt werden. Dafür ist jeweils die aktuelle Steuerveranlagung an die Abteilung Finanzen 
einzureichen. 

• Eine Reduktion kann nur Familien gewährt, die noch keine Unterstützung vom Gemeinde-Sozial-
dienst erhalten. Sozialhilfebezüger melden sich direkt bei der Sektion Soziale Dienste Möhlin. 

 

 

Einzureichende Steuerunterlagen je nach Familiensituation: 
 

Verheiratete Eltern: 

o Letzte gemeinsame Steuerveranlagung 

o Bei Quellensteuer: Aktuelle Nachweise über das steuerbares Einkommen 
 

Elternteil in Konkubinat: 

o Jeweils letzte Einzelsteuerveranlagung des Elternteils und der Partnerin/des Partners 

o Bei Quellenbesteuerung: Aktuelle Nachweise über das steuerbare Einkommen beider Personen 
 

Alleinerziehender Elternteil: 

o Letzte einzelne Steuerveranlagung Elternteil 

o Bei Quellensteuer: letzter Nachweis steuerbares Einkommen Elternteil  
 

➔ Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Unterlagen haben, wenden Sie sich bitte 

direkt an das Steueramt Möhlin (letzte Steuerveranlagung) oder die kantonale Steuerverwaltung 

(Quellensteuer) Ihres Wohnsitzkantons. 

 

Einzureichen an: Gemeinde Möhlin, Abteilung Finanzen, Hauptstrasse 36, 4313 Möhlin 

 

Einreichungstermin: bis 30. Mai für das 1. Semester und bis 15. Dezember für das 2. Semester. 

 
 

Einverständniserklärung: 

• Sie beantragen den Sozialtarif für den Musikschulunterricht. 

• Sie stimmen zu, dass die Gemeinde Möhlin, Abteilung Finanzen, alle relevanten Auskünfte und 
weitere Unterlagen zur Berechnung des Sozialtarifs (insbesondere Veranlagungsdetails Steuern) 
beim Steueramt und bei der Einwohnerkontrolle einholen darf. Ihre Daten werden vertraulich 
behandelt. 

• Sie nehmen zur Kenntnis, dass ungerechtfertigt bezogene Sozialtarife zurückgefordert werden. 
 
 

   

Ort / Datum  Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte 
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